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Gemeindeversammlung vom 10.11.2023 
 

Ausführlicher Bericht zum Traktandum 

4. Beteiligung unter Vorbehalt an 
Aktiengesellschaft des Restaurants 
Landhus Gansingen – CHF 40'000 

________________________________________________________________________ 

 

Ausgangslage 
Die heutige Eigentümerschaft der Liegenschaft Ausserdorfstrasse 4, Restaurant Landhus, 
beabsichtig diese bis spätestens Ende 2026 zu verkaufen. Damit das Gebäude nicht auf dem 
freien Markt veräussert werden muss, wird eine Lösung angestrebt, welche den Erhalt des 
Restaurants langfristig sicherstellt. Es hat sich deshalb in Absprache mit der Eigentümer-
schaft eine Interessensgemeinschaft (IG) gebildet mit dem Ziel, Interessierte aus dem Dorf 
und der Umgebung (Privatpersonen, Vereine, Unternehmungen ect.) zu finden, die bereit 
sind, die bestehende Aktiengesellschaft, welche Eigentümerin der Liegenschaft ist, zu über-
nehmen und damit den langfristigen Erhalt des Restaurants zu gewährleisten. 
 
 
Erhalt des letzten Restaurants in Gansingen 
Derzeit besteht noch die Möglichkeit Einfluss zu nehmen. Zusammen mit den Interessenten 
im Dorf und Umgebung soll die Zukunft des Restaurants gesichert, optimiert und mitgestaltet 
werden können. Ein Gansingen ohne Restaurant soll unbedingt verhindert werden. 
 
Die Mindestbeteiligung an der Aktiengesellschaft beträgt CHF 5'000, ein Teil davon als ver-
zinstes Darlehen. 
 
Der Gemeinderat erachtet es als sehr wichtig, das letzte Restaurant in der Gemeinde zu 
erhalten und deren Zukunft mitbestimmen zu können. Aus diesem Grund beantragt der dem 
Gansinger Stimmvolk die Beteiligung an der Aktiengesellschaft in der Höhe von total  
CHF 40'000. 
 
 
Vorbehalt 
Unter Berücksichtigung des haushälterischen Umgangs mit den Steuergeldern behält sich 
der Gemeinderat vor, bei einem überteuerten Verkaufspreis der Liegenschaft von der Betei-
ligung abzusehen. 
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Gesetzliche Grundlage 
Gemäss geltendem Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG), § 20, 
Abs. 2 lit. g ist die Gemeindeversammlung für die Beschlussfassung über die Beteiligung an 
privaten oder gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen zuständig. 
 
 
Antrag 
Die Beteiligung unter Vorbehalt an der Aktiengesellschaft des Restaurants Landhus Gansin-
gen mit CHF 40'000 sei zu genehmigen. 
  


